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1. Die B-Bank unterbreitet A ein schriftliches Darlehensangebot über 50000 Euro zu 
einem Zinssatz von 8,5%. A nimmt das Angebot an und fügt in seiner 
Annahmeerklärung hinzu, dass er sich das jederzeitige Recht von Sondertilgungen 
bis zur vollen Höhe der Darlehenssumme vorbehalte.                                                                   
Ist ein Darlehensvertrag, gegebenenfalls mit welchem Inhalt zustande gekommen? 

 

2. Das Softwareunternehmen Nanosoft gibt bei der Firma Cool GmbH die 
Klimatisierung ihres Serverraums in Auftrag. Es wird vereinbart, dass sich der Raum 
auch im Hochsommer auf nicht mehr als 24° erhitzen darf. Die Kühlgeräte werden 
installiert, der Raum kann sich aber auf bis zu 32° erhitzen. Auf eine Rüge des 
Softwareunternehmens hin findet am 20. Juli eine Besprechung vor Ort statt. 
Nanosoft hat einen Experten mitgebracht, welcher empfiehlt, dass die Kühlgeräte 
deinstalliert und so wieder aufgestellt werden, dass nur der Bereich in welchem die 
Server stehen gekühlt wird (Schichtkühlung). Im Anschluss an die Besprechung 
verschickt Nanosoft an alle Teilnehmer ein Besprechungsprotokoll, in welchem 
festgehalten ist, dass man sich auf eine Schichtkühlung geeinigt habe. Die Firma 
Cool GmbH stellt nun eigene Berechnungen an und kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine deutlich kostengünstigere Variante auch zum gewünschten Ergebnis führt. Sie 
schreibt am 8. August an die Firma Nanosoft , dass es genügt wenn ein weiteres 
Kühlgerät zur Kühlung des gesamten Raums installiert wird. Nanosoft besteht aber 
auf der teureren Schichtkühlung. Hat sie darauf einen Anspruch? 

 

3. C tritt in A-B-OHG ein. Es wird vereinbart, dass er für alte Verbindlichkeiten der 
OHG nicht hafte. Er wird von Gesellschaftsgläubiger X über 30000 Euro in Anspruch 
genommen. 

Muss er zahlen? 

Wäre die Rechtslage anders zu beurteilen, wenn es sich um eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts handeln würde? 



 

 

 


